
UNVERSCHMUTZTER 
SCHNEE

 Weisse Farbe

 Frisch gefallen:

< 24 St.  auf einer befahrenen Strasse (DTV* > 5000)

< 48 St.  auf einer wenig befahrenen Strasse (DTV ≤ 5000)

< 96 St.  auf einer sehr wenig befahrenen Strasse 
  (DTV ≤1’000)

 Abwesenheit von Schadstoffen und Abfällen

 Graue/schwarze Farbe

 Vor mehreren Stunden gefallen:

> 24 St.  auf einer befahrenen Strasse (DTV* > 5000)

> 48 St.  auf einer wenig befahrenen Strasse (DTV ≤ 5000)

> 96 St.  auf einer sehr wenig befahrenen Strassen  
  (DTV ≤1’000)

 Vorhandensein von Schadstoffen und Abfällen

VERSCHMUTZTER 
SCHNEE

 Auf biologisch aktivem Boden

 Versickerung von Schmelzwas-
ser (Strassenränder, Böschun-
gen usw.)

 Kleine Schneemengen

 Flüsse mit ständiger und grosser 
Wasserführung bevorzugen, um 
den Abfluss zu gewährleisten

Entsorgung in  
einen Fluss

Lagerung auf wasser-
durchlässigem Boden

 Nicht empfohlen: das Schmelzwasser 
in eine ARA einleiten (Verringert die 
Reinigungsleistung)

Achtung

 Rückhalt, und /oder Behandlung 
des Schmelzwassers je nach Be-
lastung gemäss der VSA-Richt-
linie 2019, bevor es in Oberflä-
chengewässer eingeleitet wird

Lagerung auf undurch-
lässigem Boden

GUTE PRAXIS

SCHNEEBESEITIGUNG       AUF STRASSEN ODER PLÄTZEN

* Durchschnittlicher Tagesverkehr,  
ausgedrückt in Fahrzeugen/Tag vs.ch/duw

 Verboten: verschmutzten Schnee im Wald, in 
Seen und Flüsse oder an deren Ufern, in allen 
Naturschutzgebieten des Kantons (einschliesslich 
Grundwasserschutzzonen) und auf belasteten 
Standorten ablagern
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